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Bilanzierung bei Liquidation
recht   Wirtschaftlich besondere Situationen im «Life Cycle» des Unterneh-
men können eine Bilanzierung zu Liquidationswerten nötig machen – was ist 
dabei besonders wichtig?  
Au to r M a r c o  Pa s s a r d i

D ie periodisch wiederkehren-
den Pflichten des im Obligatio-
nenrecht (32. Titel) geregelten 
Buchführungs- und Rechnungs-

legungsrecht sind, mit Ausnahme der Vor-
schriften zum Zwischenabschluss, für «regu-
läre» Situationen vorgesehen.  Wann eine 
Situation nicht mehr dieser Umschreibung 
entspricht, ergibt sich aus dem «Lebens-
zyklus» des Unternehmens.  So ist bei der 
Auflösung einer juristischen Person die 
Rechnungslegung bei Liquidation unbestrit-
tenerweise notwendig. Diese kann sowohl 
auf das Ende eines regulären, periodisch 
abgeschlossenen Geschäftsjahres als auch in 
Form eines Zwischenabschlusses erfolgen. 
In einem weiteren Sinne kann aber auch die 
(kritische) Phase vor einer allfälligen (kon-
kursbedingten) Liquidation entsprechende 
Bilanzierungsfragen auslösen.

Bilanzierung zu Veräusserungs-
werten
Art. 958a Abs. 2 OR erläutert für den Fall des 
regulären, periodisch wiederkehrenden Jah-
resabschlusses oder eines gemäss Art. 960f 
OR zu erstellenden Zwischenabschlusses die 
Pflicht zur Bilanzierung zu «Veräusserungs-
werten», sofern die rechnungslegungspflich-
tige Einheit insgesamt die Geschäftstätigkeit 
einstellt oder aber einzelne Vermögenswerte 
der betroffenen Einheit im relevanten Zeit-
raum nicht mehr genutzt, sondern veräussert 
werden sollen. Die Bemessungsperiode wird 
mit zwölf Monaten ab Bilanzstichtag quan-
tifiziert.  Der Begriff «Veräusserungswert» 
suggeriert dabei, dass die betroffenen Akti-

ven/das betroffene Unternehmen nicht mehr 
durch eine fortgeführte Nutzung verwendet 
werden sollen, sondern dass deren Liquida-
tion, verstanden als Veräusserung oder Ein-
stellung der Nutzung, stattfinden soll/durch-
zuführen ist. Andererseits ist die Bestimmung 
auch dann relevant, wenn dem Unternehmen 
in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
eine Zahlungsunfähigkeit droht (Art. 725 OR).  
Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass Art. 725 
OR zwar keine Pflicht vorsieht, einen Zwi-
schenabschluss zu erstellen. Dies entbindet 
die Verantwortlichen jedoch nicht davon, die 
Frage der Zahlungsfähigkeit bei der Erstellung 
des (regulären) Jahresabschlusses gebührend 
zu prüfen.

Auflösung einer juristischen 
Person
Sofern es zu einer Liquidation einer Aktien-
gesellschaft nach den Bestimmungen von Art. 
739 ff. OR kommt, wird die Erstellung einer 
Liquidationseröffnungsbilanz (Art. 742 Abs. 
1 OR) notwendig. Diese bezweckt die bilan-
zielle Ermittlung des Eigenkapitals (Aktiven 
abzüglich Fremdkapital). Diese Bilanz kann 
sowohl am regulären Bilanzstichtag als auch 
als Ergebnis eines aufgrund der begründe-
ten Besorgnis einer Überschuldung nötigen 
Zwischenabschlusses erstellt werden. Häufig 
dauern Verfahren der Liquidation länger als 
ein Jahr. Deshalb sind die Liquidatorinnen 
und Liquidatoren gehalten, einen Zwischen-
abschluss bei andauernder Liquidation (Art. 
743 Abs. 5 OR) zu erstellen. Letzterer stellt 
jedoch keinen Zwischenabschluss nach Art. 
960f OR dar, sondern ersetzt die ansonsten 

TAGUNG TREUHAND  
UND RECHNUNGSWESEN 

Das Jahrestreffen der Fachleute aus Buch-
führung und Rechnungslegung:

	Knacknüsse bei anspruchsvollen Bilanzen
	MWST bei Umstrukturierungen und  

Aktualitäten
	Erläuterungen zu den Muster-Spesenreg-

lementen der SSK und des Kanton Zürich
	Aktionariat, Verwaltungsrat und Gesell-

schaft
	Geldwerte Leistungen - Stolperfallen

10. September 2025, Lake Side Zürich

DAVOS KONGRESS TREUHAND 
Das jährliche Treffen engagierter Treuhand-
fachleute im Herbst verspricht inspirierende 
Workshops und Referate zu aktuellen und 
brisanten Themen:

	AI und Prozessautomatisierung
	VR-Praxis & Aktienrecht
	Cyberrisiken für Treuhänder
	Knacknüsse in der Rechnungslegung
	Effektiver und effiziente Schuldbetreibung
	Aktualitäten zum MWST-Gesetz

18./19. September 2025 im AlpenGold 
Hotel Davos

Umfassende Informationen  
und Anmeldung unter:
https://unternehmerforum.ch/ 
veranstaltungen/
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nötige Jahresrechnung.  Erst nach Abschluss 
des Liquidationsverfahrens wird die Liquidati-
onsschlussbilanz (Art. 745 Abs. 1 OR) erstellt. 
Auf deren Basis werden die Ansprüche der 
Kapitaleber abgerechnet.

Liquidation und Bilanz-
manipulation
Wenn bei einer Liquidation der Fokus bei Ver-
mögenswerten auf deren tatsächliche Substanz 
respektive deren tatsächliches Vorhandensein 
gelegt wird, fördert eine Liquidationsbilanz 

mitunter zutage, dass diese in Tat und Wahr-
heit gar nicht vorhanden sind. Spätestens wenn 
Bilanzpositionen zu Veräusserungswerten 
bilanziert werden, gilt es demnach festzustel-
len, ob es sie überhaupt gibt. Womöglich wur-
den bisher Geschäftsvorfälle und Sachverhalte 
vorgegaukelt, die es nicht gibt, um den wah-
ren Grund für Vermögensabflüsse oder solche, 
die unrechtmässig erfolgt sind, zu vertuschen. 
Regelmässig sind bei diesen Vorgehensweisen 
Belege, Bücher, Kontendetails, Journal, Bilanz, 
Erfolgsrechnung und Anhang betroffen.�

Der Autor

Prof. Dr. oec. publ. 
Marco Passardi, Profes-
sor für Accounting an 
der Hochschule Luzern, 
Lehrbeauftragter der 
Universität Neuchâtel 
& ETH Zürich

Ein neues Zuhause für exklusives Outdoor-Living
Neueröffnung Forms  Mit einem stilvollen Eröffnungsevent an-
fangs Juni 2025 hat FoRMS, ehemals hauser design, seine neu konzi-
pierte Erlebniswelt in Freienbach offiziell eingeweiht. Die geladenen 
Gäste erlebten eine kuratierte Reise durch stilvolle Outdoor-Welten, 
die individuelle Wohnideen für den Aussenbereich ermöglichen. Mit 
dem neuen Auftritt beginnt für FoRMS ein neues Kapitel – als Ort, der 
Designmöbel, Stil und Emotion zu einem Gesamterlebnis verbindet.

Auf rund 5000 Quadratmetern zeigt FoRMS, 
was stilvolles Leben im Freien heute bedeu-
tet. In der Ausstellung können Besucherinnen 
und Besucher erleben, wie sich Materialien, 
Formen und Farben zu individuellen Outdoor-
Lösungen kombinieren lassen – von grosszü-
gigen Lounges über gedeckte Essbereiche bis 
hin zu Rückzugsorten mit Naturmaterialien 
und ruhiger Farbgebung. Die abwechslungs-
reichen Erlebniswelten laden dazu ein, den 
Aussenbereich neu zu denken und ihn erleb-
bar zu machen.

Ein Abend voller Begegnungen, 
Genuss und Inspiration
Der Abend wurde von kulinarischen Stationen 
und einer offenen Atmosphäre begleitet, die 
zum Verweilen einluden. Beliebt ist die neue 
Kaffeebar mit integrierter Weinselektion, ein 
Treffpunkt, an dem Gespräche entstehen und 
Ideen geteilt werden. «FoRMS ist ein stilis-
tisch kuratierter Showroom, der zum Erleben 
und Verweilen einlädt», sagt Geschäftsführer 
Ivo Raess bei der Begrüssungsrede. «Bei uns 
verschmelzen Innen- mit Aussenräumen, 
und umgekehrt», fügt er hinzu.  Persönli-
che Begegnungen standen im Zentrum des 
Abends: Die Gäste kamen mit dem FoRMS-
Team ins Gespräch, tauschten sich über aktu-
elle Entwicklungen im Outdoor-Design aus 

Blick in die Erlebniswelt in Freienbach.� Foto: FoRMS

An einem Freitagabend öffnete FoRMS 
seine Türen für geladene Gäste und 

präsentierte erstmals die Neuausrichtung 
des Unternehmens. Bereits beim Eintreffen 
zeigte sich, worauf das neue Konzept abzielt. 
Empfangen wurden die Gäste in einer licht-
durchfluteten Ausstellungshalle, in der unter-
schiedliche Outdoor-Themenwelten verschie-
denste Nutzungsszenarien erlebbar machen. 
Das Ambiente wird durch die neue Kaffeebar 
mit integrierter Weinselektion, wechselnden 
Ausstellungen mit ausgesuchten Automobi-
len und Kunstvernissagen auf ein neues Level 
gehoben.

und erhielten spannende Einblicke in neue 
Konzepte, Marken und Kooperationen, die 
künftig in Freienbach erlebbar sein werden. 

Outdoor neu gedacht – Lebensraum 
mit Stil
FoRMS versteht sich als Plattform für stil-
volles Leben im Outdoor-Bereich. Im Mittel-
punkt steht nicht das einzelne Designobjekt, 
sondern der Aussenraum als Lebensraum – 
gestaltet mit Stil, Emotion und Funktionalität. 
FoRMS ist ein Ort, an dem man verweilen und 
sich inspirieren lassen kann. Sorgfältig ausge-
wählte Accessoires und Materialien ergänzen 
die Erlebniswelt und eröffnen vielseitige Mög-
lichkeiten für die individuelle Gestaltung.

Abgerundet wird das Angebot durch eine 
persönliche und projektbezogene Beratung, 
das sowohl für Kundinnen und Kunden als 
auch für Architekten, Innenarchitekten und 
Interiordesigner zur Verfügung steht. Das 
Team von FoRMS begleitet Projekte von der 
ersten Idee bis zur finalen Umsetzung. 

Über FoRMS
FoRMS, zuvor hauser design, steht für Pre-
miumqualität, zeitlose Ästhetik und höchste 
Verarbeitungsstandards im Outdoor-Design. 
Mit neuem Namen und strategischer Neuaus-
richtung definiert das Unternehmen exklusi-
ves Outdoor-Living neu – stilvoll, emotional 
und visionär. Der Standort in Freienbach ist 
mehr als ein Showroom – er ist ein Statement. 
Ein Ort, an dem Form nicht bloss der Funktion 
folgt, sondern Haltung zeigt. Wo Design, das 
Draussenleben, Automobilkultur, Events und 
Kunst nicht getrennt nebeneinanderstehen, 
sondern sich zu einem inspirierenden Gesam-
terlebnis verbinden.�

hauserdesign.ch


